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Straßenrechtliche Einziehung

Gemäß § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW), in der z. Z. geltenden Fassung, werden folgende Teilflä-
chen der Straße „Brandheide“ mit der Wirkung eingezogen, dass der 
Gemeingebrauch für diese Teilstücke entfällt: 

Brandheide  
Gemarkung Merklinde, Flur 5, Flurstücke 94, 95 und 96 

(teilweise)

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist 
schriftlich beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen, einzureichen oder dort zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

Castrop-Rauxel, den 7. September 2020

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

gez. 

B. L e n o r t

Stadtbaurätin

Jahresabschluss des EUV Stadtbetriebes Castrop-Rauxel - AöR

zum 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat des EUV Stadtbetriebes Castrop-Rauxel, AöR hat in 
seiner Sitzung am 26. August 2020 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2019 festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist per 31.12.2019 ein Jahreser-
gebnis in Höhe von EUR 291.991,82 aus.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 26. August 2020 beschlos-
sen, den zum 31.12.2019 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe 
von EUR 291.991,82 wie folgt zu verwenden: 

Unter Verrechnung der im Berichtsjahr geleisteten Vorabausschüttung 
in Höhe von 590.000 EUR mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 
309.982,98 EUR wird der Restbetrag in Höhe von 11.974,80 EUR auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund hat 
am 7. August 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Castrop-Rauxel, — bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffent-
lichen Rechts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
nach § 102 Abs. 1 GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
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Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungs-
rats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
— beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen 
ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsich-
tigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-
se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-

lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur-
teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmen-
stätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2018 werden hiermit öffent-

lich bekannt gemacht; sie liegen in der Zeit 

vom 2. bis 14. November 2020

während der Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes des EUV (Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 
Uhr, Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr und 



Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr), Westring 215, Zimmer 2.12, zur Einsicht-
nahme aus.

Castrop-Rauxel, den 6. Oktober 2020

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel, AöR

Der Vorstand

M. W e r n e r

Bebauungsplan Nr. 253

„Gesundheitszentrum Grutholz“

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 Abs. 3 
BauGB 

Der Bürgermeister ordnet die öffentliche Bekanntmachung der folgen-
den Satzung an. 

In seiner Sitzung am 30.04.2020 hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel 
den folgenden Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 253 ge-
fasst und die zugehörige Begründung gebilligt: 

„Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat die vorgebrachten Stellungnah-
men im Einzelnen geprüft und abgewogen.

Der Rat beschließt,

a) die abgegebenen Stellungnahmen insoweit zu berücksichtigen, wie 
es im beiliegenden Abwägungsvorschlag (Anlagen 4 bis 6) angegeben 
ist.

b) die Änderungen zu berücksichtigen, indem der Bebauungsplan 
sowie die Begründung mit Umweltbericht wie im Sachverhalt beschrie-
ben geändert werden.

Der Rat schließt sich der Stellungnahme der Verwaltung an und erhebt 
diese zum Beschluss.

Der Rat beschließt ferner

c) den Bebauungsplan Nr. 253 in seiner geänderten Fassung als Satzung 
und billigt die zugehörige Begründung mit Umweltbericht in ihrer 
geänderten Fassung.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der zum 
Beschluss gehörenden Anlage 1 dargestellt.“

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil 
Rauxel, nordöstlich der Kreuzung Habinghorster Straße (B 235) / Euro-
paplatz / Grutholzallee. Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
ergeben sich aus der beiliegenden Übersichtsskizze, die der zum Be-
schluss angefügten Anlage 1 zur Darstellung des räumlichen Geltungs-
bereichs entspricht. 

Mit dem Bebauungsplan verfolgt die Stadt Castrop-Rauxel das Ziel, das 
Plangebiet als Standort für ein Gesundheitszentrum weiter zu qualifi-
zieren. Zum einen sollen planungsrechtlich erforderliche Vorausset-
zungen zur Stärkung und Weiterentwicklung des bestehenden Kran-
kenhausstandortes geschaffen werden. Zum anderen sollen Flächen 
für die Gesundheitswirtschaft bereitgestellt werden und auf diese 
Weise Nutzungen ermöglicht werden, die den Krankenhausbetrieb 
ergänzen sowie umliegenden Krankenhaus- sowie Pflegestandorten 
dienen. Mit der Ansiedlung von Nutzungen mit gesundheitswirtschaft-
lichen Bezug an einem Standort sind Synergien zu erwarten. 

Das Plangebiet trägt ferner aufgrund seiner Lage dazu bei, dass durch 
bauliche Verbindung mit den vorhandenen baulichen Nutzungen ein 
seit längerem bestehender Siedlungsansatz im Stadtmittelpunkt er-
gänzt wird. Zugleich kann negativen Auswirkungen einer Inanspruch-
nahme von Freiflächen im nicht an bestehenden Siedlungsstrukturen 
angrenzenden Außenbereich entgegengewirkt und bestehende Infra-
struktur genutzt werden.

Die Freiraumplanung der westlich gelegenen Entwicklungsflächen 
berücksichtigt die Planungen für den Rauxeler Bach, für dessen Freile-
gung derzeit ein wasserrechtliches Planfeststellungverfahren durch-
geführt wird.

Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung, kann ab sofort 
beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung im Rathaus der Stadt 
Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, Eingang B, 3. Etage während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 253 „Gesund-
heitszentrum Grutholz“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise:
1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 



4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 
1728), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen 

von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

2) Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel, 
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung, Rathaus, 
Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

3) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß 
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 G 
zum NKF-COVID-19-IsolierungsG sowie zur Anpassung weiterer 
landesrechtlicher Vorschriften vom 29.9.2020 (GV. NRW. S. 916), 
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Castrop-Rauxel, den 16. Oktober 2020

R. K r a v a n j a

Bürgermeister

Elfte Änderungssatzung vom 15.10.2020 zur Hauptsatzung der 
Stadt Castrop-Rauxel vom 7. Dezember 2007

Aufgrund des § 7 und § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. 
Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Aufhebung 
des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung kommunal-
rechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften 
vom 18.12.2018 (GV. NRW. Seite 738), hat der Rat der Stadt Castrop-
Rauxel in seiner Sitzung vom 01.10.2020 folgende Elfte Änderungssat-
zung der Hauptsatzung der Stadt Castrop-Rauxel vom 7. Dezember 
2007 beschlossen:

§ 1

In § 5 Absatz 2 Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

Sachkundige Bürgerinnen/Bürger, sachkundige Einwohnerinnen/Ein-
wohner im

Sinne des § 58 GO NRW sowie direkt gewählte stellvertretende Aus-
schussmitglieder erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, 
Fraktionsarbeitskreisen und

Sitzungen des Fraktionsvorstands, die der Vorbereitung von Sitzungen 
eines Ausschusses dienen, dem sie angehören, ein Sitzungsgeld in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Höhe ohne Rücksicht auf die Sitzungs-
dauer. Fraktionssitzungen,

Fraktionsarbeitskreise und Sitzungen des Fraktionsvorstands können 

als Präsenzsitzung oder online abgehalten werden.

§ 2

Inkrafttreten

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt

der Stadt Castrop-Rauxel in Kraft.

Castrop-Rauxel, den 15. Oktober 2020

R. K r a v a n j a

Bürgermeister

Nachrücken in den Rat der Stadt Castrop-Rauxel

Gemäß § 37 Nr. 6 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) hat Herr Rajko 
Kravanja das Ratsmandat aufgrund der Annahme der Wahl zum Bür-
germeister verloren. Als Ersatzkandidatin wird aufgrund der in der 
Sitzung des Kommunalwahlausschusses am 30.07.2020 zugelassenen 
Reserveliste der SPD und gemäß § 45 KWahlG in der derzeit gültigen 
Fassung 

Frau Petra Lückel

Augustastraße 17 A

44579 Castrop-Rauxel

festgestellt.

Gegen diese Entscheidung kann nach § 39 Absatz 1 KWahlG binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erhoben werden. Der Ein-
spruch ist beim Wahlleiter der Stadt Castrop-Rauxel, Rathaus, Europa-
platz 1, Eingang C, 44575 Castrop-Rauxel, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift zu erklären.

Einspruchsberechtigt ist jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die 
für das Wahlgebiet zuständige Leitung der Parteien und Wählergrup-
pen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehör-
de.

Castrop-Rauxel, den 15. Oktober 2020

M. E c k h a r d t

Erster Beigeordneter

als Wahlleiter 



Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils zum 5. 
und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite www.castrop-rauxel.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice, Politik und Verwaltung“, „Verwaltung“ zum 
Abruf bereit. Interessenten können sich hier auch für ein Abonnement der 
zukünftigen Ausgaben registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach 
Erscheinen kostenlos per E-Mail.

Zur Einsichtnahme steht das Amtsblatt außerdem im Rathaus (Eingang C / 
Forum-Ebene) zur Verfügung - sowohl am Informations- und Leseplatz vor den 
Sitzungsräumen 4 und 5 als auch im Schaukasten.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsverfahren 
beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz das Recht, 
Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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